
MA 661 – Weiterbehandlungsantrag 

Antrag auf Weiterbehandlung 

An das 

Österreichische Patentamt 

Dresdner Straße 87 

1200 Wien 

Geschäftszahl: AM 

Antrag auf Weiterbehandlung – nationale Marke 
(§ 35 Abs. 5 MSchG iVm 128a PatG)

Im Markenanmeldeverfahren zu obiger Geschäftszahl wird hiermit innerhalb der dafür 
vorgesehenen Frist von zwei Monaten ab Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses ein 
Antrag auf Weiterbehandlung dieser Anmeldung gestellt. 

1. Die versäumte Handlung (zB Zahlung der Anmelde- und Klassengebühr oder der 
Registrierungsgebühren, Vorlage der geforderten Markenbilder etc.) wurde bereits oder 
wird gleichzeitig mit diesem Antrag (jedenfalls innerhalb der oben angegebenen Frist) 
nachgeholt.

2. Die Weiterbehandlungsgebühr im Ausmaß von € 156,-- wurde bzw. wird eingezahlt 
(unter Angabe der obigen Geschäftszahl und des Verwendungszwecks „Weiterbehandlungsgebühr“; 
Bankverbindung: Österreichisches Patentamt, IBAN: AT750100000005160000, BIC: BUNDATWW)

Auf unserer Webseite finden Sie auch unsere Datenschutzerklärung (www.patentamt.at/datenschutz). 
Diese liegt ebenso im Kundencenter auf. 

…………………………………………… 
     Datum und Unterschrift des Anmelders  
(bei Unternehmen firmenmäßige Zeichnung) 

Beilage/n: 

https://www.patentamt.at/datenschutz/

